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und der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg

Jahrgang 13 - 06 / 09 Lfd.-Nummer 145Bernburg (Saale), 4. Juni 2009

Die Breitbandversorgung in ländlichen
Regionen ist unzureichend, wobei der
Versorgungsgrad von Region zu Region
und von Ort zu Ort, teilweise sogar von
einer zur anderen Straße sehr unter-
schiedlich sein kann.
Hintergrund dieser Befragungsaktion ist
die Schaffung einer zuverlässigen, preis-
werten und hochwertigen Breitband-
infrastruktur (mindestens 1024 KB/s
beim Download) in Regionen, denen bis-

Sachsen-Anhalt fördert die Verbesserung derBreitbandversorgung
Landesinitiative zur Bedarfserfassung schnellerInternetverbindungen

lang die Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikations-
technologien aufgrund wirtschaftlicher
Erwägungen oder technologischer
Restriktionen versagt blieb.
Die Ermittlung des Bedarfes ist
Grundlage für Angebote von Netz-
betreibern. Daher möchten wir Interes-
sierte bitten, nachfolgenden Fragebogen
auszufüllen und bis zum 30. Juni 2009
der zuständigen Gemeinde zu übermit-

teln.

Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die Gemeinde nur  Angebote
von Netzbetreibern vermitteln kann und
ggf. die Versorgung unterstützt.

Zurück an: Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Amt für Wirtschaftsförderung
und Liegenschaften, Schlossgartenstr.
16, 06406 Bernburg (Saale).

abtrennen und zurück

1. Name und Anschrift:

____________________________ ____________________________ ____________________________

2. Sind Sie an Breitband interessiert und bereit, eine vertragliche Bindung mit einem Anbieter schneller
Internetverbindungen zu marktüblichen Konditionen einzugehen? O ja 

O nein

3. Wie soll derAnschluss genutzt werden? 4. Erforderliche Bandbreite (KB/s)

O privat O 1024
O gewerblich - sonstige Unternehmen O 2000
O gewerblich - Freiberufler O 6000
O öffentliche Einrichtung O über 6000

(Mehrfachnennungen nicht möglich)

5. Preisvorstellungen (EUR)

einmalige Kosten ________________ monatliche Kosten ________________

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die unter Pkt. 1 - 5 genannten Daten Breitband-Anbietern zur Verfügung gestellt
werden (woraus sich noch kein Vertragsverhältnis ergibt).

______________________
Unterschrift

Fragebogen zurBreitbandanbindung
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 09.06., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 07.07., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist bis August 
täglich
von 08:00
bis 20:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Sitzungskalender
Juli 2009

Konstituier ende Sitzung des Stadtrates:
Donnerstag, 02.07. Ratssaal

Sommerferien
vom 25. Juni bis 5. August

Die zweite Kinderstadt „Bär enhausen“
findet in diesem Jahr vom 01.07. bis
08.07. auf dem Gelände der Stiftung
Evangelische Jugendhilfe St.Johannis,
Dr. John Rittmeister Str.6 statt.
„Bärenhausen“ ist täglich von 10:00 -
17:00 Uhr geöffnet. Der Unkostenbei-
trag pro Kind und Tag beträgt 1,00 EUR.
Schirmherrin ist Sozialministerin Dr.
Gerlinde Kuppe. Sie ist während der
Eröffnungsveranstaltung am 01. Juli,
10:00 Uhr, voraussichtlich anwesend.

Zum 2. Mal Kinderstadt
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Zuschuss für das Projekt „Kinder -
stadt Bärenhausen“ derSt. Johannis,
Beschl.-Nr. 835/09
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, laut
Abschnitt IV. Punkt 6 der Richtlinie zur
Förderung freier, gemeinnütziger Träger
der Jugendarbeit in der Stadt Bernburg
(Saale), der Stiftung St. Johannis für das
Projekt „Kinderstadt Bärenhausen“ im
Jahr 2009 einen Zuschuss in Höhe von
2.500,00 EUR zu gewähren.
Abstimmung:5 Ja-Stimmen, 4 Nein-St.

Zuschuss für ein internationales
Workcamp des Vereins „Internatio -
nale Begegnung in Gemeinschafts-

Bekanntgabe derabschließenden Beschlüsse des 
Hauptausschusses derStadt Bernburg (Saale) vom 19.03.2009

diensten“, Beschl.-Nr. 836/09
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, laut
Abschnitt IV. Punkt 6 der Richtlinie zur
Förderung freier, gemeinnütziger Träger
der Jugendarbeit in der Stadt Bernburg
(Saale), dem Verein „Internationale
Begegnung in Gemeinschaftsdiensten“
für ein Internationales Jugendworkcamp
im Jahr 2009 in Bernburg (Saale) einen
Zuschuss in Höhe von 2.550,00 EUR zu
gewähren. Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Zuschuss fürdie OT-Bereiche und die
„Anlaufstelle Ufer“ im Jahr 2009,
Beschl.-Nr. 837/09
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt

Bernburg (Saale) beschließt die
Bezuschussung der in der BVgenannten
Angebote laut Abschnitt IV. Punkt 7 der
Richtlinie zur Förderung freier, gemein-
nütziger Träger der Jugendarbeit in der
Stadt Bernburg (Saale) nach Variante A.
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Vergabe von Kulturfördermitteln
2009, Beschl.-Nr. 838/09
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt die
Bezuschussung der beantragten kulturel-
len Projekte und Maßnahmen gemäß den
Festlegungen in Spalte 10 der Tabelle als
Anlage der BV. Abstimmung:9 Ja-St.

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Alle öffentlichenBeschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Bekanntgabe derBeschlüsse des Stadtrates 
der Stadt Bernburg (Saale) vom 2. April 2009

ÖFFENTLICHER TEIL:
Bildung und Zusammensetzung der
Ausschüsse gem. § 46 Abs. 1 GO LSA
nach Bildung der neuen Fraktion
Bernburger Bürger Gemeinschaft
(BBG), Beschl.-Nr. 858/09 und Anlage
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt die genann-
te Zusammensetzung der Ausschüsse des
Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale)
und beruft die genannten Ratsmitglieder
und sachkundigen Einwohner in die
Ausschüsse. Abstimmung:35 Ja-St.,
2 Enthaltungen

Neuberufung von Vertr etern derStadt
in Organe der Zweckverbände und
Unternehmen, an denen die Stadt
beteiligt ist auf Grund der Neubildung
der BBG-Fraktion, Beschl.-Nr. 859/09
und Anlage
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt die genann-
te Zusammensetzung der Aufsichtsräte
und bestellt die o. g. weiteren Vertreter
der Stadt Bernburg (Saale) in das ent-
sprechende Organ der Unternehmen und
Einrichtungen des privaten Rechts, an
denen die Stadt Bernburg (Saale) betei-
ligt ist. Abstimmung:36 Ja-Stimmen,
1 Enthaltung

Gebietsänderungsvertrag mit der
Gemeinde Gröna, hier: Beitritts-
beschluss, Beschl.-Nr. 853/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) tritt der aufschieben-
den Bedingung in der Genehmigungs-
verfügung des Salzlandkreises vom
06.02.2009 (Az.: 30.15.6.02-II) zur
Änderung des § 16 Abs. 2 der Gebiets-
änderungsvereinbarung zwischen der
Stadt Bernburg (Saale) und der
Gemeinde bei. Abstimmung:38 Ja-St.

Eingliederung der Gemeinde Peißen
in die Stadt Bernburg (Saale), hier:
Gebietsänderungsvertrag, 
Beschl.-Nr. 839/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt:
1. den Gebietsänderungsvertrag
zur Eingliederung der Gemeinde Peißen
in die Stadt Bernburg (Saale) in der bei-
liegenden Fassung abzuschließen,
2. den Oberbürgermeister zu
beauftragen, die weiteren Schritte zum
Abschluss des Vertrages mit der Ge-
meinde Peißen zu vollziehen und die
weiteren Verfahrensschritte zur Geneh-
migung und Bekanntmachung in die
Wege zu leiten. Abstimmung:38 Ja-St.

Eingliederung der Gemeinde Baal-
berge in die Stadt Bernburg (Saale),
hier: Gebietsänderungsvertrag, 
Beschl.-Nr. 840/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt:
1. den Gebietsänderungsvertrag
zur Eingliederung der Gemeinde
Baalberge in die Stadt Bernburg (Saale)
in der beiliegenden Fassung abzuschlie-
ßen,
2. den Oberbürgermeister zu
beauftragen, die weiteren Schritte zum
Abschluss des Vertrages mit der
Gemeinde Baalberge zu vollziehen und
die weiteren Verfahrensschritte zur
Genehmigung und Bekanntmachung in
die Wege zu leiten. 
Abstimmung:38 Ja-Stimmen

Benehmensherstellungsverfahren zur
„Mittelfristigen Schulentwicklungs -
planung“, Beschl.-Nr. 860/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, dem 1.
Entwurf des Schulentwicklungsplanes
des Salzlandkreises - Planungszeitraum
2009/10 bis 2013/14 - für die allgemein
bildenden Schulen im Gebiet der Stadt
Bernburg (Saale) zuzustimmen. 
Abstimmung:38 Ja-Stimmen



Bernburg (Saale) Amtsblatt 06 / 09- 4 -

Sanierungspreis 2008 der Stadt
Bernburg (Saale), Beschl.-Nr. 842/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, den Sanie-
rungspreis 2008 an die Gebäude Breite
Straße 18 und Turmweg 3 zu vergeben.
Abstimmung:37 Ja-Stimmen, 1 Enth.

Wir tschaftsplan städtebaulicher
Denkmalschutz 2010, 
Beschl.-Nr. 854/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt den
Wirtschaftsplan Städtebaulicher Denk-
malschutz „Talstadt und Bergstadt mit
Schloss“ für das Haushaltsjahr 2010. 
Abstimmung: 29 Ja-Stimmen, 6 Nein-
Stimmen, 3 Enthaltungen

Wir tschaftsplan Stadtsanierung 2010,
Beschl.-Nr. 855/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt den
Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahme
„Altstadt“ Bernburg (Saale) für das
Haushaltsjahr 2010. 
Abstimmung: 28 Ja-Stimmen, 4 Nein-
Stimmen, 5 Enthaltungen

B.-Pläne Nr. 1/95 „Gewerbegebiet
Fläche 9 - Magdeburger Straße/Am
Funkturm“ und Nr . 2/98 „Freizeit-
und Touristenpark, südlich Neu-
borna“, hier: Einstellung der Ver-
fahren, Beschl.-Nr. 841/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt die
Einstellung der Aufstellungsverfahren zu
den Bebauungsplänen Nr. 1/95 mit dem
Kennwort „Gewerbegebiet Fläche 9 -
Magdeburger Straße - Am Funkturm"
und Nr. 2/98 mit dem Kennwort
„Freizeit- und Touristenpark, südlich
Neuborna“. Abstimmung:37 Ja-St.

B.-Plan Nr. 67, Kennwort: „Ehemalige
Eisengießerei“, hier: Beschluss über

die Abwägung der eingegangenen
Anr egungen zum Vorentwurf,
Beschl.-Nr. 843/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, dass die in
den Anlagen 1 bis 2 beigefügten Ab-
wägungsvorschläge vollinhaltlich bestä-
tigt werden. Die Stadtverwaltung wird
beauftragt, diejenigen, die Anregungen
vorgebracht haben, vom Ergebnis der
Abwägung unter Angabe der Gründe in
Kenntnis zu setzen. 
Abstimmung:36 Ja-Stimmen, 1 Enth.

B.-Plan Nr. 67, Kennwort: „Ehemalige
Eisengießerei“, hier: Beschluss über
den Entwurf und die Auslegung,
Beschl.-Nr. 844/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) billigt die Entwürfe des
Bebauungsplans Nr. 67, Kennwort:
„Ehemalige Eisengießerei“ und der
Begründung in der vorliegenden Fas-
sung und bestimmt sie zur öffentlichen
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
sowie zur Behördenbeteiligung nach § 4
Abs. 2 BauGB.
Abstimmung:36 Ja-Stimmen, 1 Enth.

B.-Plan Nr. 63, Kennwort: „W ohn-
gebiet Süd-West“, hier: Beschluss
über die Abwägung der eingegange-
nen Anr egungen zum Vorentwurf,
Beschl.-Nr. 845/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, dass die in
den Anlagen 1 bis 8 beigefügten Ab-
wägungsvorschläge vollinhaltlich bestä-
tigt werden. Die Stadtverwaltung wird
beauftragt, diejenigen, die Anregungen
vorgebracht haben, vom Ergebnis der
Abwägung unter Angabe der Gründe in
Kenntnis zu setzen.
Abstimmung:37 Ja-Stimmen

B.-Plan Nr. 68, Kennwort: „W ohn-
gebiet Süd-West“, hier: Beschluss
über den Entwurf und die Auslegung,

Beschl.-Nr. 850/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) billigt die Entwürfe des
Bebauungsplans Nr. 63 Kennwort:
„Wohngebiet „Süd-West“ und der
Begründung in der vorliegenden Fas-
sung und bestimmt sie zur öf-fentlichen
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
sowie zur Behördenbeteiligung nach § 4
Abs. 2 BauGB.
Abstimmung:37 Ja-Stimmen

Radverkehrskonzept der Stadt Bern-
burg (Saale), hier: Beschluss überdie
Abwägung derAnr egungen zum (vor-
läufigen) Abschlussbericht vom
18.12.2008, Beschl.-Nr. 856/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, dass die in
den Anlagen 1 bis 5 erläuterten Abwä-
gungsvorschläge vollinhaltlich bestätigt
werden.
Abstimmung:35 Ja-Stimmen, 2 Enth.

Radverkehrskonzept der Stadt Bern-
burg (Saale), hier: Beschluss überden
Rahmenplan, 
Beschl.-Nr. 857/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt das Radver-
kehrskonzept als Rahmenplan, der eine
Grundlage für künftige verkehrsplaneri-
sche und städtebauliche Einzelent-
scheidungen bildet.
Abstimmung:35 Ja-Stimmen, 2 Enth.

NICHTÖFFENTLICHER TEIL:

Musikschule, hier: Vergabe Heizungs-
und Sanitärinstallation, 
Beschl.-Nr. 852/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt die Vergabe
H-05/09, Heizungs- und Sanitärinstal-
lation, IBA-Projekt Musikschule/Musik-
räume, Schlossstraße 24, 06406 Bern-
burg (Saale), an eine in der BVgenann-
ten Firma. Abstimmung:37 Ja-St.

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Weitere Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt  für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOrtsumgehung Bernburg B 6n
Salzlandkreis

Verfahrens-Nr.: 611-17BB2046

Öffentliche Bekanntmachung

Vorläufige Anordnung

Gemäß § 88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F.
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBL. I S. 2794), ergeht folgende vor-
läufige Anordnung.

I. Besitzentzug
Der Besitz und die Nutzung der in der
Anlage aufgeführten Flurstücke wird mit
Wirkung vom 15.06.2009zugunsten der
Bundesrepublik Deutschland - Bundes-
straßenverwaltung -, vertreten durch den
Landesbetrieb Bau, Niederlassung West,
Harmoniestraße 1, 38820 Halberstadt
entzogen.

Das Ende dieses Besitz- und Nutzungs-
entzuges wird in einem gesonderten
Bescheid mitgeteilt. Die von dieser vor-
läufigen Anordnung betroffenen Grund-
stücksflächen und deren genaue Lage
sind in der Örtlichkeit erkennbar, da die
benötigten Flächen abgesteckt sind. Auf
Wunsch wird die Lage nochmals ange-
zeigt.

Entsprechend der Anlage  werden in der 

Gemarkung Bernburg, Flur 73, 74, 80,
81, 85, 86 jeweils teilweise,
Gemarkung Latdorf, Flur 1, 7 jeweils
teilweise 

Flächen dauerhaft oder vorläufig entzo-
gen bzw. dauerhaft beschränkt.

II. Festsetzung derEntschädigung für
wesentliche Grundstücksbestandteile,
der Aufwuchs- und Nutzungsentschä-
digungen und der Entschädigung für
Zahlungsansprüche
Die Entschädigung für den Entzug des

Besitzes und der Nutzung wird in einem
gesonderten Bescheid festgelegt.

III. Sofor tige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläu-
figen Anordnung wird angeordnet.

IV. Auflagen für den
Unternehmensträger:
1. Während der Bauzeit sind sämtliche
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

2. Die Anbindung der dem bisherigen
Nutzer verbleibenden Flächen ist sicher-
zustellen. Ggf. sind neue (auch vorüber-
gehende) Zu- und Abfahrten zu schaffen.

3. Die dem bisherigen Nutzer verblei-
benden Teilflächen sind, soweit dies
erforderlich ist, neu einzuzäunen.

4. Die nur vorübergehend genutzten
Flächen sind vor der Rückgabe zu rekul-
tivieren bzw. wiederherzustellen.

5. Eine ordnungsgemäße Be- und Ent-
wässerung ist sicherzustellen.

6. Überflüssige Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung
der verbleibenden Teilflächen sind zu
unterlassen.

Begründung:

Zu I.
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 29.09.2006 die Unter-
nehmensflurbereinigung Ortsumgehung
Bernburg, B 6n (Verf.-Nr.: 611-
17BB2046) angeordnet.
Mit der Änderungsanordnung Nr. 1 vom
17.03.2009 wurde das Verfahrensgebiet

geringfügig erweitert.
Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B 6n eintretenden Landver-
lust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen.
Des weiteren sollen gravierende
Nachteile, die durch den Bau der
Bundesstraße für die Landeskultur ent-
stehen würden, vermieden werden.

Der Landesbetrieb Bau hat im Auftrag
der zuständigen Straßenbauverwaltung
mit Schreiben vom 02.04.2009 den
Erlass einer vorläufigen Anordnung
beantragt. Von diesem Antrag sind auch
die in der Anlage genannten Flächen
betroffen. Die Besitzeinweisung soll
danach zum 15.06.2009 erfolgen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i.V.m.
§ 36 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
stattzugeben. Es ist aus dringenden
Gründen erforderlich, eine Regelung
über die Nutzungs- und Besitzver-
hältnisse zu treffen. Dringende Gründe
liegen vor, wenn die angeordnete
Maßnahme nicht bis zur Ausführung
durch den Flurbereinigungsplan aufge-
schoben werden kann.

Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt,
zum 15.06.2009 mit den Bauarbeiten für
die B 6n auf den in der Anlage genann-
ten Flurstücke zu beginnen. 
Angesichts der dringenden Erforderlich-
keit dieser Bundesstraße ist eine
Verzögerung nicht zu vertreten. Mit dem
Beginn der Bauarbeiten kann nicht bis
zur Regelung durch den Flurbereini-
gungsplan gewartet werden. Dieser Plan
wird erst in einigen Jahren erstellt.
Mit dem Bau der B 6n muss aber unver-
züglich begonnen werden, um die bereits
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eingetretenen Überlastungen der
Ortslagen zu beseitigen. Dem stehen die
Interessen des bisherigen Besitzers bzw.
Nutzers nicht entgegen. Der Nutzer der
Flächen wird für den vorhandenen
Aufwuchs entschädigt.

Zu II.
Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten.

Dies gilt auch für Nachteile, die die
Nutzer im Rahmen der Flächenbeihilfe
erleiden. Ich weise darauf hin, dass
Nutzungsentschädigung für Pachtflä-
chen nur im Rahmen eines gültigen
Pacht- bzw. Tauschvertrages gezahlt
wird.

Zu III.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist die sofortige
Vollziehung dieser vorläufigen Anord-
nung anzuordnen. Ein Widerspruch
gegen diese vorläufige Anordnung hat
somit keine aufschiebende Wirkung.

Am Ausbau der B 6n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B 6n ist
in den Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher
Bedarf“ eingestuft worden.

Insbesondere die betroffenen Orts-
durchfahrten werden von der Überlas-
tung befreit. Die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf den
Bundesstraßen wird herbeigeführt und

gefördert. Die Überlastung dieser
Straßen führt zu Unfällen, zu Staus mit
ihren wirtschaftlichen und ökologischen
Schäden und zu einer übermäßigen
Belastung der Anwohner. Es liegt im
besonderen öffentlichen Interesse diesen
Zustand so schnell als möglich zu besei-
tigen.

Des weiteren hat die B 6n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-
amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9. 
Gleichzeitig wird aber auch durch die
Schaffung eines das Stadtgebietes entlas-
tenden neuen Verkehrsweges die
Möglichkeit zur Verbesserung der ver-
kehrlichen Anbindung sowohl des
Stadtzentrums, als auch von Wohn -und
Gewerbegebieten  geschaffen.

Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift an das Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt, Ferdinand-von-Schill-

Straße 24, 06844 Dessau-Roßlau zu rich-
ten.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 
39104 Magdeburg Antrag auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung
gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 20. April 2009

Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage) liegen in der 

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstr 16, 06406 Bernburg
(Saale), Rathaus II, Zi 101,
Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten,
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.
Marktplatz 1, 06426 Nienburg(Saale) 
und im Amt für Landwirtschaft und
Flurneuordnung Anhalt, 06844 Dessau,
Kavalierstr. 31 (zu erreichen über
Eingang Hobuschgasse)
zwei Wochen lang nach ihrer Bekannt-
machung zur Einsichtnahme für die
Beteiligten während der Dienststunden
aus.

Im Auftrag
F r i e d r i c h

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOrtsumgehung Bernburg
Verfahrens-Nr.: BB 2046

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung vom 20.04.2009
Anlage

Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in m² entzogen (m²) entzogen (m²) beschränkt (m²)

Bernburg 73 14 19300 1897 1296
Bernburg 73 15 29552 9204 1303
Bernburg 73 16 9800 9800
Bernburg 73 17 3817 102
Bernburg 73 20/1 12004 161
Bernburg 73 21 33340 8478 3445
Bernburg 73 22 27449 6922 2051
Bernburg 73 23 2500 386 116
Bernburg 73 24 1858 441 136
Bernburg 73 25 1858 362 100
Bernburg 73 26 1849 350 81
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Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in m² entzogen (m²) entzogen (m²) beschränkt (m²)

Bernburg 73 27 3321 617 97
Bernburg 73 28 1744 333 48
Bernburg 73 29 1700 299 48
Bernburg 73 30 2665 339 60
Bernburg 73 31 2665 353 74
Bernburg 73 32 3548 304 79
Bernburg 73 33 2460 184 60
Bernburg 73 34 286 40 17
Bernburg 73 35 908 192 109
Bernburg 73 36 936 112 112
Bernburg 73 37 979 48 106
Bernburg 73 267/1 7500 4334
Bernburg 73 267/2 10000 5774
Bernburg 73 267/3 8061 4236
Bernburg 73 268 24610 11809 200
Bernburg 73 1004+1005 32251 10957 4089
Bernburg 74 28 28426 1129 290
Bernburg 74 29 1532 420 54
Bernburg 74 30 1645 551 61
Bernburg 74 31 1645 685 65
Bernburg 74 32 1745 1096 86
Bernburg 74 33 1489 1291 77
Bernburg 74 34 1064 1064
Bernburg 74 35 794 794
Bernburg 74 37 4720 413 241
Bernburg 74 1004 26184 1027 729
Bernburg 74 1010 172937 12709 7169
Bernburg 80 55 20031 3131 139
Bernburg 80 56 29957 3265 881
Bernburg 80 57 20596 3768 727
Bernburg 80 58 27717 4314 190
Bernburg 80 59 8880 1295
Bernburg 80 60 1433 131
Bernburg 80 61 908 242
Bernburg 80 62 908 230
Bernburg 80 63 2170 238
Bernburg 80 64 4312 668
Bernburg 80 65 29263 4651 328
Bernburg 80 66 5036 989 148
Bernburg 80 67 5036 1000 156
Bernburg 80 68 15163 2665 773
Bernburg 80 69/2 6098 1436 213
Bernburg 80 69/4 5448 1951 290
Bernburg 80 70 15121 7511
Bernburg 80 71 3348 796 111
Bernburg 80 72 15022 13512
Bernburg 80 73 10624 4350 409
Bernburg 80 74 1510 238 200
Bernburg 80 75 1340 855
Bernburg 80 79/1 568 568
Bernburg 80 79/2 1347 88
Bernburg 80 80/1 565 565
Bernburg 80 80/2 1350 83
Bernburg 80 81 3830 1194
Bernburg 80 82 8227 2638
Bernburg 80 83 6242 1836
Bernburg 80 84 3078 854
Bernburg 80 85 11915 3259
Bernburg 80 86 17830 4093
Bernburg 80 87 6576 1362
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Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauerhaft
Gemarkung Flur Flurstück in m² entzogen (m²) entzogen (m²) beschränkt (m²)

Bernburg 80 88 2492 469
Bernburg 80 89 2491 529
Bernburg 80 90 4837 1080
Bernburg 80 91 2553 543
Bernburg 80 92 8057 1328
Bernburg 80 94 2500 791
Bernburg 80 95 3188 954
Bernburg 80 96/1 2844 1662
Bernburg 80 98/1 4 4
Bernburg 80 98/2 3853 1215
Bernburg 80 99/3 4243 842
Bernburg 80 99/4 9206 478
Bernburg 80 100 21297 1801
Bernburg 80 101 19858 185
Bernburg 80 102 7078 62
Bernburg 80 103 7078 66
Bernburg 80 105 10894 718 169 244
Bernburg 80 134 6837 85
Bernburg 80 135 5731 439
Bernburg 80 136 2255 274 49

Bernburg 85 8 25607 87 100
Bernburg 85 9/1 129844 13455 2101 626
Bernburg 85 11 2426 464 64
Bernburg 85 25 80226 649 2081

Bernburg 86 138 32987 3141 2930 281
Bernburg 86 140/3 3104 1057 469
Bernburg 86 141 5106 626 206
Bernburg 86 142 5106 576 184
Bernburg 86 143/2 86 86
Bernburg 86 147 5106 1191 219
Bernburg 86 148 2596 373 101
Bernburg 86 149 1277 400 171
Bernburg 86 150/1 4923 795 203 9
Bernburg 86 150/2 84 84
Bernburg 86 152 2199 365
Bernburg 86 154/2 70276 638
Bernburg 86 1023 21538 3476 1302 760
Bernburg 86 1025 22463 2856 689

Latdorf 1 332 7433 21 38
Latdorf 1 333/1 20000 602 67
Latdorf 1 334/2 849 21 17
Latdorf 1 335/1 13196 2179 1719 3256
Latdorf 1 335/3 10430 741 2576
Latdorf 1 336/1 13745 180 242 150
Latdorf 1 336/3 18535 3445 3139
Latdorf 1 343/2 92033 22544 1489
Latdorf 1 344 2430 319 68
Latdorf 1 1006 9252 1623 506
Latdorf 1 1008 14527 5707 1265 442
Latdorf 1 1009 3698 300 114
Latdorf 1 1010 3997 350 208
Latdorf 1 1011 21140 3693 1359 603
Latdorf 1 1019 1880 299

Latdorf 7 2 69788 22
Latdorf 7 10 13789 90 265
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

über den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Beschlusses überdie vereinfachte
Umlegung für das Gebiet „Richard-Rösicke-Straße“ in Bernburg, Teilgebiete 3 und 5

Der am 16.12.2008 gefasste Beschluss
über die vereinfachte Umlegung nach
dem Baugesetzbuch für das Gebiet 

„Richard-Rösicke-Straße“ in
Bernburg (Saale), Teilgebiete 3 und 5

ist am 30.04.2009 unanfechtbar gewor-
den. Von der Inkraftsetzung sind die fol-
genden bisherigen Grundstücke betrof-
fen:

Gemarkung: Bernburg, Flur: 1

Alte Flurstücke: 18/76, 18/77, 18/78,
18/79, 18/80, 18/81, 18/82, 18/83, 18/98,
18/99, 18/120, 18/123, 18/125, 18/127,
18/129, 18/131, 18/133, 18/134, 18/178,
18/179, 18/180, 18/181, 18/182, 18/183,
18/184, 18/185, 18/186, 18/187, 18/188,
18/189, 18/190, 18/191, 18/192, 18/193,
1030, 1031, 1033, 1173

Neue Flurstücke:1050, 1051, 1052,
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070,
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,

1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090,
1091, 1092, 1198, 1200 

Mit der Bekanntmachung wird der bis-
herige Rechtszustand durch den im
Beschluss vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Die Bekanntmachung
schließt die Einweisung der neuen
Eigentümer in den Besitz der zugeteilten
Grundstücke oder Grundstücksteile ein.
Soweit sich aus dem Beschluss nichts
anderes ergibt, geht das Eigentum an den
ausgetauschten oder zugewiesenen
Grundstücksteilen lastenfrei auf die
neuen Eigentümer über. Ausgetauschte
und zugewiesene Grundstücke und
Grundstücksteile werden Bestandteil des
Grundstückes, dem sie zugewiesen wer-
den. Dingliche Rechte an diesem
Grundstück erstrecken sich auf die zuge-
wiesenen Grundstücksteile.

Der Beschluss über die vereinfachte
Umlegung kann bis zur Berichtigung des
Grundbuches im Landesamtes für
Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt, Elisabethstraße 15 in 06847

Dessau-Roßlau von jedem eingesehen
werden, der ein berechtigtes Interesse
darlegt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann
innerhalb eines Monats, vom Tage nach
der Bekanntgabe an gerechnet, Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich beim Landesamt für
Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt, Elisabethstraße 15 in 06847
Dessau-Roßlau einzulegen oder dort zur
Niederschrift zu erklären. Der Wider-
spruch soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Zur Begründung dienende
Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
ben werden.

Dessau-Roßlau, 5. Mai 2009

(Siegel)

Im Auftrag
J o c h e n  H a u s e n

(Im Original gezeichnet und gesiegelt.)

In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren
nach dem Gesetz über die Sonderung
unvermessener und überbauter Grund-
stücke nach der Karte (Bodensonde-
rungsgesetz-BoSoG) vom 20.12.1993
erschienen im Bundesgesetzblatt -

Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstr. 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel. 03406503 1000

Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz in Verbindung mit dem
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Sonderungsplan Nr. V25-24231-2008 „Semmelweisstraße“
in der Gemeinde Bernburg (Saale), Stadt,

Gemarkung Bernburg, Flur 14, Flurstück 1/2

BGBl. I Seite 2182, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I
S. 3332) in Verbindung mit dem
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom
26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716),
zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 2

des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBI
I S.1138) eingeleitet worden. Hierdurch
soll das Erwerbsrecht der öffentlichen
Nutzer an Verkehrsflächen ausgeübt
werden. Sonderungsbehörde ist das
Landesamt für Vermessung und Geoin-
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formation, Elisabethstr. 15, 06847
Dessau-Roßlau.

Der Entwurf des Sonderungsplans,
sowie die zu seiner Aufstellung ver-
wandten Unterlagen, liegen vom
22.06.2009 bis 21.07.2009in den
Diensträumen des Landesamtes für
Vermessung und Geoinformation in
Dessau-Roßlau während der Öffnungs-
zeiten zur Einsicht aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
Mo, Mi, Do 08:00 - 13:00 Uhr
Di 08:00 - 18:00 Uhr
Fr 08:00 - 12:00 Uhr.

Einsichtnahmen außerhalb der Öff-
nungszeiten sind nach telefonischer
Absprache möglich. Ein Exemplar des

Sonderungsplanentwurfs wird in den
Diensträumen der Stadt Bernburg
(Saale), Rathaus II,  Schlossstraße 11, Zi
110, 06406 Bernburg (Saale) zu den dort
genannten Öffnungszeiten zur Einsicht
ausliegen.

Alle Planbetroffenen können innerhalb
des oben genannten Zeitraumes den
Entwurf für den Sonderungsplan sowie
seine Unterlagen einsehen und Ein-
wände gegen die getroffenen Feststell-
ungen zu den dinglichen Rechts-
verhältnissen erheben. Planbetroffene
sind die Eigentümer der betroffenen
Grundstücke, die Inhaber von dinglichen
Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum
und Anspruchsberechtigte nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das
gleiche gilt für die Antragsteller von

Rückübertragungsansprüchen nach dem
Vermögensgesetz oder aus Restitution (§
11 Abs.1 des Vermögenszuordnungs-
gesetzes) und für die Inhaber beschränk-
ter dinglicher Rechte an den betroffenen
Grundstücken oder Rechten an diesen
Grundstücken.

Die Einwände sind bei der oben bezeich-
neten Sonderungsbehörde unter der oben
genannten Anschrift schriftlich oder zur
Niederschrift zu erheben.

Dessau-Roßlau, 30. April 2009

(Siegel)
Im Auftrag
J o c h e n  H a u s e n

(Im Original gezeichnet und gesiegelt.)

Weitere Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstr. 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0340 6503 1000

Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz 

in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Sonderungsplan Nr. V25-23738-2008 „LatdorferStraße“
in der Gemeinde Bernburg (Saale), Stadt,

Gemarkung Bernburg, Flur 86, Flurstück 130/11

In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren
nach dem Gesetz über die Sonderung
unvermessener und überbauter Grund-
stücke nach der Karte (Bodensonde-
rungsgesetz - BoSoG) vom 20.12.1993
erschienen im Bundesgesetzblatt -
BGBl. I Seite 2182, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I
S. 3332) in Verbindung mit dem
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom
26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716),
zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 2
des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBI
I S.1138) eingeleitet worden. Hierdurch
soll das Erwerbsrecht der öffentlichen
Nutzer an Verkehrsflächen ausgeübt
werden. Sonderungsbehörde ist das
Landesamt für Vermessung und Geo-
information, Elisabethstr. 15, 06847
Dessau-Roßlau.

Der Entwurf des Sonderungsplans,
sowie die zu seiner Aufstellung ver-
wandten Unterlagen, liegen vom
22.06.2009 bis 21.07.2009in den
Diensträumen des Landesamtes für

Vermessung und Geoinformation in
Dessau-Roßlau während der Öffnungs-
zeiten zur Einsicht aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
Mo, Mi, Do 08:00 - 13:00 Uhr
Di 08:00 - 18:00 Uhr
Fr 08:00 - 12:00 Uhr

Einsichtnahmen außerhalb der Öff-
nungszeiten sind nach telefonischer
Absprache möglich.
Ein Exemplar des Sonderungsplanent-
wurfs wird in den Diensträumen der
Stadt Bernburg (Saale), Rathaus II, Zi.
110, Schlossstraße 11, 06406 Bernburg
(Saale) zu den dort genannten Öffnungs-
zeiten zur Einsicht ausliegen.

Alle Planbetroffenen können innerhalb
des oben genannten Zeitraumes den
Entwurf für den Sonderungsplan sowie
seine Unterlagen einsehen und Einwän-
de gegen die getroffenen Feststellungen
zu den dinglichen Rechtsverhältnissen
erheben. Planbetroffene sind die Eigen-

tümer der betroffenen Grundstücke, die
Inhaber von dinglichen Nutzungsrech-
ten, von Gebäudeeigentum und An-
spruchsberechtigte nach dem Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz. Das gleiche
gilt für die Antragsteller von Rücküber-
tragungsansprüchen nach dem Vermö-
gensgesetz oder aus Restitution (§ 11
Abs.1 des Vermögenszuordnungsge-
setzes) und für die Inhaber beschränkter
dinglicher Rechte an den betroffenen
Grundstücken oder Rechten an diesen
Grundstücken.

Die Einwände sind bei der oben bezeich-
neten Sonderungsbehörde unter der oben
genannten Anschrift schriftlich oder zur
Niederschrift zu erheben.

Dessau-Roßlau, 30. April 2009

(Siegel)
Im Auftrag
J o c h e n  H a u s e n

(Im Original gezeichnet und gesiegelt.)

Anlage: Die Übersichtskarte des Verfahrensgebietes Nr. V25-23738-2008
ist auf der folgenden Seite abgebildet.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren
nach dem Gesetz über die Sonderung
unvermessener und überbauter Grund-
stücke nach der Karte (Bodensonde-
rungsgesetz - BoSoG) vom 20.12.1993
erschienen im Bundesgesetzblatt -
BGBl. I Seite 2182, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I
S. 3332) in Verbindung mit dem
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom
26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716),
zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 2
des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBI
I S.1138) eingeleitet worden. Hierdurch
soll das Erwerbsrecht der öffentlichen
Nutzer an Verkehrsflächen ausgeübt
werden. Sonderungsbehörde ist das
Landesamt für Vermessung und
Geoinformation, Elisabethstr. 15, 06847
Dessau-Roßlau.

Der Entwurf des Sonderungsplans,
sowie die zu seiner Aufstellung ver-
wandten Unterlagen, liegen vom
22.06.2009 bis 21.07.2009in den
Diensträumen des Landesamtes für

Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstr. 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0340 6503 1000

Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz 

in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Sonderungsplan Nr. V25-20583-2007 „Steinbruchweg“
in der Gemeinde Bernburg (Saale), Stadt,

Gemarkung Bernburg, Flur 79, Flurstücke 131/3 und 131/8

Vermessung und Geoinformation in
Dessau-Roßlau während der Öffnungs-
zeiten zur Einsicht aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
Mo, Mi, Do 08:00 - 13:00 Uhr
Di 08:00 - 18:00 Uhr
Fr 08:00 - 12:00 Uhr.

Einsichtnahmen außerhalb der Öff-
nungszeiten sind nach telefonischer
Absprache möglich.
Ein Exemplar des Sonderungsplanent-
wurfs wird in den Diensträumen der
Stadt Bernburg (Saale), Rath. II, Zi. 110,
Schlossstraße 11, 06406 Bernburg
(Saale) zu den dort genannten Öffnungs-
zeiten zur Einsicht ausliegen.

Alle Planbetroffenen können innerhalb
des oben genannten Zeitraumes den
Entwurf für den Sonderungsplan sowie
seine Unterlagen einsehen und Einwän-
de gegen die getroffenen Feststellungen
zu den dinglichen Rechtsverhältnissen
erheben. Planbetroffene sind die Eigen-

tümer der betroffenen Grundstücke, die
Inhaber von dinglichen Nutzungsrech-
ten, von Gebäudeeigentum und An-
spruchsberechtigte nach dem Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz. Das gleiche
gilt für die Antragsteller von Rücküber-
tragungsansprüchen nach dem Vermö-
gensgesetz oder aus Restitution (§ 11
Abs.1 des Vermögenszuordnungsge-
setzes) und für die Inhaber beschränkter
dinglicher Rechte an den betroffenen
Grundstücken oder Rechten an diesen
Grundstücken.

Die Einwände sind bei der oben bezeich-
neten Sonderungsbehörde unter der oben
genannten Anschrift schriftlich oder zur
Niederschrift zu erheben.

Dessau-Roßlau, 30. April 2009

(Siegel)
Im Auftrag
J o c h e n  H a u s e n

(Im Original gezeichnet und gesiegelt.)

Anlage: Die Übersichtskarte des Verfahrensgebietes Nr. V25-20583-2007
ist auf der folgenden Seite abgebildet.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstr. 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0340 6503 1000

Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz 

in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Sonderungsplan Nr. V25-20587-2007 „Lucas-Cranach-Straße“
in der Gemeinde Bernburg (Saale), Stadt,

Gemarkung Bernburg, Flur 13, Flurstücke 5/15, 6/17, 6/20 und 39/3
In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren
nach dem Gesetz über die Sonderung
unvermessener und überbauter Grund-
stücke nach der Karte (Bodenson-
derungsgesetz-BoSoG) vom 20.12.1993
erschienen im Bundesgesetzblatt -
BGBl. I Seite 2182, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I
S. 3332) in Verbindung mit dem
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom
26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716),

zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 2
des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBI
I S.1138) eingeleitet worden. Hierdurch
soll das Erwerbsrecht der öffentlichen
Nutzer an Verkehrsflächen ausgeübt
werden. Sonderungsbehörde ist das
Landesamt für Vermessung und
Geoinformation, Elisabethstr. 15, 06847
Dessau-Roßlau.

Der Entwurf des Sonderungsplans und

die zu seiner Aufstellung verwendeten
Unterlagen, liegen vom 22.06.2009 bis
21.07.2009 in den Diensträumen des
Landesamtes für Vermessung und
Geoinformation in Dessau-Roßlau wäh-
rend der Öffnungszeiten zur Einsicht
aus.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
Mo, Mi, Do 08:00 - 13.00 Uhr
Di 08:00 - 18.00 Uhr
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Fr 08:00 - 12:00 Uhr.

Einsichtnahmen außerhalb der Öff-
nungszeiten sind nach telefonischer
Absprache möglich. Ein Exemplar des
Sonderungsplanentwurfs wird in den
Diensträumen der Stadt Bernburg
(Saale),  Rath. II, Zi. 110, Schlossstraße
11, 06406 Bernburg (Saale) zu den dort
genannten Öffnungszeiten zur Einsicht
ausliegen.

Alle Planbetroffenen können innerhalb
des oben genannten Zeitraumes den
Entwurf für den Sonderungsplan und

seine Unterlagen einsehen und Ein-
wände gegen die getroffenen Feststel-
lungen zu den dinglichen Rechtsver-
hältnissen erheben. Planbetroffene sind
die Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke, die Inhaber von dinglichen
Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum
und Anspruchsberechtigte nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das
gleiche gilt für die Antragsteller von
Rückübertragungsansprüchen nach dem
Vermögensgesetz oder aus Restitution 
(§ 11 Abs.1 des Vermögenszuordnungs-
gesetzes) und für die Inhaber beschränk-
ter dinglicher Rechte an den betroffenen

Grundstücken oder Rechten an diesen
Grundstücken.
Die Einwände sind bei der oben bezeich-
neten Sonderungsbehörde unter der oben
genannten Anschrift schriftlich oder zur
Niederschrift zu erheben.

Dessau-Roßlau, 30. April 2009

(Siegel)

Im Auftrag
J o c h e n  H a u s e n

(Im Original gezeichnet und gesiegelt.)
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1. Satzung zurÄnderung der Straßenausbaubeitragssatzung über
die Erhebung einmaligerBeiträge für die öffentlichen

Verkehrsanlagen derStadt Bernburg (Saale) vom 23.05.2002
Präambel

Aufgrund der §§ 4, 6, 44 Abs. 3 Nr. 1
und 91 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. LSAS. 568), zuletzt
geändert durch das Begleitgesetz zur
Gemeindegebietsreform vom
14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40) in
Verbindung mit § 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
13.12.1996 (GVBl. LSAS. 405), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
zur Änderung kommunalrechtlicher
Vorschriften vom 17.12.2008 (GVBl.
LSA S. 454) hat der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) in seiner Sitzung am
18.05.2009 folgende Satzung beschlos-
sen:

Die Straßenausbaubeitragssatzung über
die Erhebung einmaliger Beiträge für die
öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt
Bernburg (Saale) vom 23.05.2002 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt
Bernburg (Saale) und der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg vom 06.06.2002,
Nr. 61, S. 7-13) wird wie folgt geändert:

Ar tikel 1
Der § 7 Abs.1 wird durch folgende
Fassung ersetzt:

§ 7
Nutzungsfaktoren für

Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungs-

faktor bei berücksichtigungsfähigen
Grundstücken, die baulich oder gewerb-
lich nutzbar sind, wird durch die Zahl
der Vollgeschosse bestimmt.
Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung
sind Geschosse, deren Deckenoberfläche
im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragen und die
über mindestens zwei Drittel ihrer
Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30
m haben. Alle Maße sind Innenmaße.
Zwischendecken oder Zwischenböden,
die unbegehbare Hohlräume von einem
Geschoss abtrennen, bleiben unberück-
sichtigt.
Kirchengebäude werden stets als einge-
schossige Gebäude behandelt.
Besteht im Einzelfall wegen der
Besonderheit des Bauwerks in ihm kein
Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung,
werden bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstücken je angefangene
3,50 m und bei allen in anderer Weise
genutzten Grundstücken je angefangene
2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe)
als ein Vollgeschoss gerechnet.

Der § 16 Abs.1 wird durch folgende
Fassung ersetzt: 

§ 16
Billigkeitsr egelungen

(1) Entsprechend § 6c Abs. 2 KAG
LSA werden übergroße Grundstücke nur
begrenzt veranlagt, sofern sie nach der
tatsächlichen Nutzung vorwiegend

Wohnzwecken dienen und nicht mehr als
fünf Wohneinheiten haben.
Ausgehend von einer Durchschnitts-
größe der nach der tatsächlichen
Nutzung vorwiegend Wohnzwecken die-
nenden Grundstücke im Satzungsgebiet
mit 700 qm gelten Wohngrundstücke als
übergroß, wenn die Summe der nach § 6
Abs. 2 bis 4 zu berechnenden Vorteils-
flächen die vorgenannte Durchschnitts-
größe um 30 v. H. (Begrenzungsfläche)
oder mehr überschreitet.
In diesem Sinne übergroße Grundstücke
werden in Größe der Begrenzungsfläche
in vollem Umfang, hinsichtlich der die
Begrenzungsfläche bis um 50 v. H. über-
steigenden Vorteilsfläche zu 50 v. H. und
wegen einer darüber hinausgehenden
Vorteilsfläche zu 30 v. H. des sich nach
§§ 5 bis 8 zu berechnenden Straßenaus-
baubeitrages herangezogen.
Die Begrenzungsregelung ist zunächst
auf die Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 3
und danach auf die darüber hinausgehen-
de Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 4 Nr. 2
anzuwenden.

Ar tikel 2
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend
zum 01.01.2009 in Kraft.

Bernburg (Saale), 19. Mai 2009

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Wohngeldstelle)

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 
am Donnerstag, 2. Juli 2009am Donnerstag, 2. Juli 2009

Redaktionsschluss ist am 
Donnerstag, 18. Juni
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Die vom Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in der Sitzung am 18. Mai 2009 gebilligten und zur Auslegung bestimmten Entwürfe
der Bebauungspläne Nr. 64 mit dem Kennwort: „Kaufhausquar tier“ und Nr . 68 mit dem Kennwort: „Gewerbegebiet süd-
lich der Köthenschen Straße und westlich der Fuhne (Bereich ehemaliger Schlachthof)“ sowie die Entwürfe der
Begründungen dazu liegen vom

29. Juni 2009 bis zum 31. Juli 2009

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale), Rathaus II, Schlossstraße 11, Planungsamt, Zimmer 127, während folgender Zeiten

Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Die Begründungen zu den Bebauungsplanentwürfen enthalten die vollständigen Umweltberichte, in denen nach der Anlage zum
Baugesetzbuch die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes
dargelegt sind. Weiterhin liegen die Unterlagen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zu den Umweltprüfungen und die
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu den Vorentwürfen der Bebauungspläne vor und öffent-
lich aus. Die Unterlagen benennen die Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, die in Folge der Planungen zu erwarten sind.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zu den Entwürfen schriftlich oder während der genannten Zeiten
zur Niederschrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über die Bebauungspläne unberücksichtigt bleiben können.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können.

Bernburg (Saale), 19. Mai 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Amtliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung derEntwürfe der Bebauungspläne Nr. 64 mit dem Kennwort:
„Kaufhausquar tier“ und Nr . 68 mit dem Kennwort: „Gewerbegebiet südlich der
Köthenschen Straße und westlich derFuhne (Bereich ehemaligerSchlachthof)“ 

nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Plangebiet „Kaufhausquartier“ Plangebiet „ehemaliger Schlachthof“
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Jetzt zum Fußball- und 
Volleyballturnier anmelden!
Projekttage zurSuchtprävention mit sportlichen Höhepunkten

gartenstraße 16, Zimmer 303, bzw.
unter der Telefonnummer 03471 659-
202, für die beiden Turniere anmel-
den. Eine rechtzeitige Anmeldung
sichert die Teilnahme am sportlichen
Teil des Projektes. Also zögert nicht
lange, die Anmeldekapazitäten sind
begrenzt! Natürlich sind zu den
Projekttagen auch alle nicht selbst
sportlich aktiven Besucher herzlich
willkommen. Also bis dann!

amt. Ab sofort ist der diesjährige
Ferienkalender in der Stadtbibliothek, in
der Stadtinformation und im Amt für
Kinder- und Jugendförderung des Bern-
burger Rathauses für sagenhaft günstige
1,50 EUR erhältlich. Diese Broschüre
gibt Schülern und Eltern wieder einen
umfangreichen Veranstaltungsüberblick
verschiedenster Einrichtungen und
regionaler freier Träger. Selbstverständ-
lich kann sich jeder sein buntes und
abwechslungsreiches Sommerferien-
programm unter vielfältigen Angeboten
selbst zusammenstellen. Täglich werden
je nach Interesse 5 bis 8 spannende
Veranstaltungen zur Verfügung stehen. 

amt. Die alljährlichen Projekttage zur
Drogenprävention finden auch in die-
sem Jahr in Bernburg (Saale) statt.
Unterstützt von verschiedenen
Einrichtungen und freien Trägern der
Jugendarbeit lädt das Amt für Kinder-
und Jugendförderung am 09. und 10.
Juni 2009 auf den Sportplatz der
Sekundarschule Süd-Ost, an der
Zepziger Straße in Bernburg (Saale),
jeweils ab 16:00 Uhr nicht nur zu
sportlichen Aktionen ein. 
Informations- und Beratungsstände
sowie zahlreiche Workshops bilden
den inhaltlichen Kern der Veran-
staltung, welche unter dem Motto der
Prävention gegen den Drogenkonsum
steht. 
Um den beliebten Wanderpokal wer-
den erneut 16 Mannschaften im
Fußball und 8 Mannschaften im
Volleyball kämpfen. Auch in diesem
Jahr können Mädchen- und Jungen-
mannschaften für beide Sportarten
antreten. Wenn ihr das 12. Lebensjahr
erreicht habt und nicht älter als 19
Jahre seid, so könnt ihr euch noch bis
zum 08. Juni 2009 im Amt für Kinder-
und Jugendförderung der Stadt
Bernburg (Saale), in der Schloss-

Ferienkalender 2009 ist vorrätig
Sommer-Ferienkalender diesmal sogarmit 48 Bonuskarten

In dieser Ausgabe des Ferienkalenders
sind erstmals sogar 48 sehr interessante
Frei- und Rabattkarten sowie sogenannte
Sommer-Sparpreis-Karten enthalten.
Auch der Anteil der Freikarten hat sich
im Vergleich zum letzten Jahr nochmals
erhöht. So kann man beispielsweise viele
verschiedene Sachen gratis erhalten,
ohne einen einzigen Cent bezahlen zu
müssen. Weiterhin garantieren andere
Kärtchen ohne, oder gegen eine geringe
Zuzahlung, den Einlass in verschiedene
Einrichtungen bzw. viele andere
Vergünstigungen. Zögert also nicht so
lange, die Anzahl der Ferienkalender ist
wie in jedem Jahr begrenzt!


